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Europäische Integration: Konsequenzen für Arbeitsmarkt 
und Soziales 

Ulrich Walwei, Heinz Werner* 

Das Binnenmarktprogramm als wesentlicher Bestandteil der ökonomischen Integration der Länder der Europäischen 
Gemeinschaft ist in weiten Teilen verwirklicht. Der Abbau von Handelshemmnissen verstärkt den Wettbewerb, intensiviert 
die internationale Arbeitsteilung und beschleunigt den sektoralen Strukturwandel. Durch Kosteneinsparungen und größere 
Marktpotentiale für die Unternehmen setzt dieser Prozeß Wachstumsimpulse frei, die sich auch positiv auf die Beschäfti-
gungsentwicklung auswirken (werden). Die Einschätzung eines positiven Beschäftigungseffekts der Binnenmarktvollendung 
ist unumstritten. Unsicher bleibt aber, in welcher Höhe, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Verteilung der gewünschte 
Effekt eintreten wird. 
Die bereits heute auf den europäischen Arbeitsmärkten erkennbaren Trends (z.B. steigender Standortwettbewerb, 
Rationalisierungserfordernisse, stärkere Bedeutung des Humankapitals) werden durch die fortschreitende Integration in 
Europa akzentuiert. Steigende Qualifikationsanforderungen im zunehmenden Wettbewerb, ein alterndes Erwerbsperso-
nenpotential und geburtenschwache jüngere Jahrgänge werden für eine immer stärker werdende EG-weite Konkurrenz um 
qualifizierte Fachkräfte sorgen. Die Unternehmen werden daher bei ihren Rekrutierungsbemühungen in Zukunft mehr und 
mehr dazu übergehen, qualifizierteres Personal auch auf den europäischen Nachbararbeitsmärkten zu gewinnen. Der zu 
erwartende Fachkräftemangel wird auch die Beschäftigungschancen der formal in der Regel gut qualifizierten Frauen 
begünstigen. Dagegen ist zu befürchten, daß das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit erhalten bleibt. Dafür spricht, daß die 
Arbeitslosigkeit wohl zurückgehen wird, aber keineswegs beseitigt werden kann. Außerdem ist bereits heute ein Auseinan-
derklaffen von Qualifikationsanforderungen der Wirtschaft und den Qualifikationen der Langzeitarbeitslosen festzustellen. 
Konkrete Maßnahmen der Beschäftigungsförderung zugunsten bestimmter Zielgruppen bleiben also notwendig. 
Die sozialpolitische Absicherung des europäischen Integrationsraums ist bisher unvollständig. Das auf der Sozialcharta 
basierende Aktionsprogramm kann nicht wie vorgesehen zu Beginn des Jahres 1993 in seiner Gesamtheit auf den Weg 
gebracht werden. Nur in einzelnen, weniger bedeutenden Regelungsbereichen konnten bislang rechtsverbindliche Verein-
barungen getroffen werden. Als Beurteilungskriterium für die Festlegung weiterer sozialer Mindeststandards eignen sich das 
Subsidiaritäts- und Produktionsortprinzip. Zu beachten ist dabei aber, daß die erfolgreichen Aufholbemühungen der 
wirtschaftlich noch weniger entwickelten Länder durch die Festlegung zu hoher Standards nicht gefährdet werden dürfen. 
Große Unbekannte sind die möglichen Zuwanderungen aus Ländern der Dritten Welt und Osteuropa in die Europäische 
Gemeinschaft. Während in der EG grenzüberschreitende Wanderungen kaum zunehmen werden, besteht ein erheblicher 
Wanderungsdruck von Menschen aus den Entwicklungsländern und den neuen Demokratien Mittel- und Osteuropas in die 
wohlhabenderen Industrieländer Westeuropas. Den Bedürfnissen und Wünschen sowohl der Aufnahme- wie auch der 
Abgabeländer gerecht zu werden und zugleich eine human tragbare Lösung zu finden, wird nur schwer zu realisieren sein. 
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1 Vorbemerkung 
Nach einer Stagnationsphase im europäischen Integrations-
prozeß wurde im Jahre 1985 von der EG-Kommission ein 
Programm zum Abbau von Hemmnissen vorgeschlagen, 
die einem ungehinderten Austausch von Waren, Dienstlei-
stungen, Kapital und Personen innerhalb der EG noch 
entgegenstehen. Dieses ehrgeizige Binnenmarktprogramm 
hat wider Erwarten gute Chancen, im großen und ganzen 
termingerecht 1993 verwirklicht zu werden. Dieser euro-
päische Binnenmarkt wird in die Zukunft hineinwirken; 
denn er wird auch 1993 definitiv noch nicht abgeschlossen 
sein. Angleichungs- und Harmonisierungserfordernisse 
werden sich, wie in der Vergangenheit, auch in der 
Zukunft ergeben (z. B. bei den technischen Normen neuer 
Produkte). Falls die Verträge von Maastricht von den 
nationalen Parlamenten ratifiziert werden, wird eine wei-
tere Stufe der europäischen Integration angegangen. 
Die europäische Integration hat in der Vergangenheit 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt nachhaltig beeinflußt und 
wird dies auch in Zukunft tun. Mit der „offiziellen“ Schaf-
fung dieses Binnenmarktes 1993 ist es angebracht, die bis 
jetzt absehbaren Konsequenzen für Arbeitsmarkt und 
Soziales resümierend darzustellen. 
In diesem Beitrag wird zuerst der Begriff „EG-Arbeits-
markt“ umrissen und die Tragweite des europäischen Bin-
nenmarktes dargestellt. Danach wird ein Ausblick auf die 
geplante Wirtschafts- und Währungsunion gegeben. 
Anschließend wird die aktuelle Situation der Arbeits-
märkte beschrieben. Auf dieser Grundlage werden dann 
einige zukünftige Arbeitsmarkttrends herausgestellt, 
soweit dies aus den verfügbaren Unterlagen und Prognosen 
möglich ist. Da grenzüberschreitende Arbeitskräftebewe-
gungen unmittelbar den Arbeitsmarkt beeinflussen, ist die-
sem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet. Weil das Bin-
nenmarktprogramm vor allem für die Unternehmen zu 
Kosteneinsparungen durch den Wegfall von Handels-
hemmnissen führt, wurde seine Flankierung durch eine 
soziale Dimension in die Diskussion gebracht. Die Erörte-
rung dieser Fragestellung ist Gegenstand eines weiteren 
Kapitels. Im letzten Teil wird schließlich versucht, Berei-
che zukünftigen Handlungsbedarfs auszumachen. 

2 Gibt es einen EG-Arbeitsmarkt? 
Der vorliegende Aufsatz befaßt sich mit Arbeitsmarktfra-
gen im europäischen Kontext. Zur inhaltlichen Abklärung 
erscheint es notwendig, einige Worte zum Begriff europäi-
scher Arbeitsmarkt zu sagen, hier verstanden als EG-
Arbeitsmarkt. 
Auf dem Arbeitsmarkt werden Arbeitsleistungen von Per-
sonen angeboten (von den Arbeitsuchenden) und Arbeits-
kräfte werden von Unternehmen nachgefragt. Ein Aus-
gleich – zu einem gegebenen Lohn – käme theoretisch 
zustande, wenn Art und Menge der von den Arbeitskräften 
angebotenen Arbeitsleistung mit der Zahl und den Anfor-
derungen der Arbeitsplätze übereinstimmen. Damit ein 
Ausgleich überhaupt möglich wird, müßte eine möglichst 
vollkommene Information (Transparenz) über die verfüg-
baren Arbeitsplätze vorhanden sein und es dürften keiner-
lei Mobilitäts- und sonstige Barrieren (Entfernung, 
Arbeitsbedingungen, rechtliche Vorschriften) existieren, 
die Einstellungen und Entlassungen entgegenstehen. Der-
artige theoretisch-ideale Bedingungen liegen weder im 
regionalen noch im einzelstaatlichen Raum vor und noch 
weniger in einem internationalen Rahmen wie zwischen 

den Ländern der EG. Weiterhin ist zu bedenken, daß die 
Arbeitsleistung untrennbar mit der Person verbunden ist. 
Damit bestimmen auch Arbeitsprozeß, Arbeitsumwelt und 
sonstige Lebensverhältnisse das Verhalten der Arbeits-
kräfte. 
Der Arbeitsmarkt ist also ein unvollkommener Markt, da 
das Verhalten von Arbeitskräften und Anbietern von 
Arbeitsplätzen durch eine Fülle von Faktoren bestimmt 
wird. Die Unvollkommenheiten, wie mangelnde Transpa-
renz und Zugangs-, Abgangs- oder Wanderungsbarrieren, 
erhalten bei der Betrachtung eines europäischen Arbeits-
marktes ein noch stärkeres Gewicht. 
Spricht man von einem europäischen Arbeitsmarkt im 
engeren Sinn, muß man sich also vor Augen halten, daß es 
zwar räumlich ein größerer Markt ist, es sich ansonsten 
aber immer um einen Teilmarkt handelt, der nur be-
stimmte Arbeitskräfte umfaßt, nämlich die bereits im EG-
Ausland Beschäftigten und die prinzipiell Mobilitätsberei-
ten. Weiterhin weist er eine Reihe von zusätzlichen Hemm-
nissen (z. B. Anerkennung der Ausbildungsabschlüsse) 
und Barrieren (z. B. Sprache) im Vergleich zu nationalen 
Arbeitsmärkten auf. 
Die europäische Integration beeinflußt also die nationalen 
Arbeitsmärkte eher auf indirektem Weg, über den ver-
stärkten Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalaustausch. 
Dieser Austausch bestimmt die volkswirtschaftliche Nach-
frage mit und damit den Bedarf an Arbeitskräften. Eine 
direkte und unmittelbare Beeinflussung des nationalen 
Arbeitsmarktes erfolgt durch die grenzüberschreitenden 
Arbeitskräftewanderungen. 

3 Was bringen der EG-Binnenmarkt und die geplante 
Wirtschafts- und Währungsunion? 
3.1 Was bedeutet EG-Binnenmarkt? 
Im Jahre 1985 wurde von der EG-Kommission ein Pro-
gramm vorgeschlagen (und in Form eines Weißbuchs ver-
öffentlicht), das den Abbau von Hemmnissen vorsieht, die 
einem ungehinderten Austausch von Gütern, Diensten, 
Kapital und Personen zwischen den EG-Ländern noch 
entgegenstehen. Dieses Weißbuch enthielt ca. 270 Geset-
zesentwürfe zur Beseitigung von Hemmnissen. Das Pro-
gramm wurde von den Regierungschefs der Mitgliedstaa-
ten (Europäischer Rat) gutgeheißen und mit einem Zeit-
plan versehen: Bis 1. Januar 1993 sollten die Voraussetzun-
gen für einen einheitlichen Markt in der Gemeinschaft 
geschaffen werden. Im einzelnen ist die Abschaffung fol-
gender Schranken vorgesehen: 
• Wegfall der Personen- und Warenkontrollen an den 

Grenzen; 
• Vereinheitlichung von Normen und technischen Regeln; 
• Dienstleistungen sollen überall in der Gemeinschaft zu 

gleichen Bedingungen angeboten werden können (u. a. 
Banken, Versicherungen, Verkehrswesen); 

• Angleichung der Verbrauchsteuern, insbesondere der 
Mehrwertsteuer; 

• Europaweite Ausschreibung von öffentlichen Aufträgen 
ab einer bestimmten finanziellen Höhe; 

• Erweiterung  der   Freizügigkeitsregelung  für   Arbeits-
kräfte  und Erleichterung der innergemeinschaftlichen 
Mobilität. 

Dieses ehrgeizige Programm konnte inzwischen, wider 
Erwarten, im großen und ganzen vollendet werden. Die 
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Umsetzung in nationales Recht wird allerdings zu Verzöge-
rungen in manchen Bereichen führen. Weiterhin wird auf 
einem wichtigen Gebiet, nämlich bei der Angleichung der 
Mehrwertsteuersätze, nicht die erforderliche Harmonisie-
rung erreicht werden können. Um nicht weiter Grenzkon-
trollen wegen unterschiedlicher Steuersätze (und damit 
unterschiedlichen Preisen) aufrechtzuerhalten, muß ein 
mehr oder weniger aufwendiges Erstattungsverfahren auf-
gebaut werden. 
Außerdem werden die Harmonisierungs- und Anglei-
chungsprozesse nicht definitiv beendet sein, denn es wer-
den sich neue Erfordernisse ergeben (z.B. bei den techni-
schen Normen und Regeln). Damit ist das Binnenmarkt-
programm als Prozeß zu verstehen, der auch nach dem 1.1. 
1993 weitergehen wird. 

3.2 Die Chancen und Risiken des größeren Binnenmarktes 
Vom Abbau der Hemmnisse, die einem möglichst ungehin-
derten Austausch von Gütern, Diensten und Kapital noch 
entgegenstehen, wird ein zusätzlicher Handelsimpuls 
erwartet. Durch den Wegfall von Kosten (z.B. Entfallen 
der Grenzformalitäten oder wegen einheitlicher Normen), 
entsteht ein zusätzlicher Nachfrageschub. Dieser wird sich 
auch über einen steigenden Kräftebedarf auf dem Arbeits-
markt niederschlagen. Berechnungen1 ergaben, daß bei 
Verwirklichung des Binnenmarktprogramms sich ein 
zusätzliches Wachstum des Sozialprodukts von jährlich 0,3-
0,5% ergibt. Dies würde für die Gesamt-EG und über 6 
Jahre verteilt (der Laufzeit des Programms), einen 
Arbeitsplatzzuwachs von über 2 Millionen bedeuten. 
Davon entfallen etwa 500000 auf die Bundesrepublik 
Deutschland. Als exportstarkes Land profitiert Deutsch-
land besonders von einem größeren Markt. 
Die Zahlen zeigen die Möglichkeiten, aber auch die Gren-
zen: Bei einer gegenwärtigen Arbeitslosenzahl von fast 15 
Millionen kann die Arbeitslosigkeit zwar verringert, aber 
keineswegs beseitigt werden. Die Arbeitslosigkeit wird also 
auch in den neunziger Jahren hoch bleiben. Insbesondere 
die Langzeitarbeitslosigkeit, von der in manchen EG-Län-
dern die Hälfte aller Arbeitslosen betroffen ist, wird ein 
drängendes Problem bleiben. 
Die ursprünglich geäußerte Befürchtung, daß aufgrund des 
stärkeren Wettbewerbs und des daraus folgenden Rationa-
lisierungsdruckes zunächst Arbeitskräfte abgebaut werden, 
hat sich bisher nicht eingestellt. Die globalen Beschäfti-
gungszahlen zeigen von 1985 bis 1991 ein Ansteigen der 
Beschäftigung. Erst ab 1991 verlangsamte sich der Zu-
wachs. 
Der größere europäische Binnenmarkt bringt aber nicht 
nur Chancen, sondern auch Risiken. Die eigentliche Unsi-
cherheit liegt weniger in den globalen gesamtwirtschaftli-
chen Wirkungen, sondern in den durch den intensiveren 
Wettbewerb verschärften Verteilungseffekten: 

• Sektorale Effekte, da das Binnenmarkt-Programm in 
erster Linie an einzelnen bisher geschützten Wirtschaftsbe-
reichen ansetzt und diese dem Wettbewerb ausgesetzt wer-
den. Daraus können sich Konzentrationen ergeben, die 
eine Verschiebung der Arbeitsteilung innerhalb der EG 

nach sich ziehen, etwa durch Spezialisierung auf bestimmte 
Produkte/Dienstleistungen in den Regionen. 
Eine besondere Betroffenheit ergibt sich für diejenigen 
Branchen, die in überdurchschnittlichem Maße durch Han-
delsbarrieren und Marktregulierungen geschützt sind/ 
waren. Von Marktzugangsbeschränkungen sind in erster 
Linie öffentliche Dienstleistungen (Post- und Fernmelde-
wesen, öffentlicher Personennahverkehr, Eisenbahnen 
u. a.) betroffen. Über die Festlegung von Preisen und 
Konditionen werden vor allem die Verkehrsmärkte (Luft-
und Güterfernverkehr) sowie die Märkte für Finanzdienst-
leistungen reguliert. Technische Normen und Arbeitszeit-
vorschriften betreffen in erster Linie die Investitionsgüter-
märkte, während Gesundheits- und Umweltschutzvor-
schriften in die Gesundheits- und Pharmamärkte sowie in 
die Märkte für Nahrungsmittel eingreifen. 
Die bisherige wirtschaftliche Integration im EG-Raum war 
allerdings eher gekennzeichnet durch eine zunehmende 
intra-industrielle Verflechtung, also durch gegenseitige 
Warenflüsse von Unternehmen innerhalb einer relativ 
engen Industrie- oder Produktgruppe. Es kam also nicht zu 
einer Arbeitsteilung in dem Sinn, daß z. B. ganze Indu-
striezweige verlagert wurden. In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig darauf hinzuweisen, daß innerhalb eines inte-
grierten Wirtschaftsraumes Standorte nicht in erster Linie 
für Unternehmen, sondern für Unternehmensfunktionen 
(Produktion, Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Sitz 
und Verwaltung) gewählt werden2. Die bestmögliche Ver-
teilung von Unternehmensfunktionen über den Raum, 
unter Abwägung der spezifischen Vor- und Nachteile 
bestimmter Standorte, muß nicht zu einer Konzentration 
aller Unternehmensbereiche in einem Land führen. Je 
stärker sich der europäische Wirtschaftsraum integriert, 
desto mehr werden derartige Entwicklungen, die im natio-
nalen Rahmen schon lang beobachtbar sind, sich auch auf 
europäischer Ebene ergeben. 

• Regionale Effekte, da die einzelnen Regionen unter-
schiedliche Entwicklungsniveaus und Standortbedingungen 
aufweisen. Die weniger industrialisierten Länder an der 
Peripherie der EG befürchten, daß vor allem die bisher 
schon wirtschaftlich stärkeren Länder von diesem größeren 
Markt profitieren und die Kluft zwischen armen und rei-
chen Ländern nicht kleiner wird. Aus diesem Grund wird 
eine intensivere europäische Regionalpolitik unumgäng-
lich. Deshalb wurden die Mittel der sog. Strukturfonds 
aufgestockt. Deren Volumen beträgt 1992 rund 25 Milliar-
den DM.  Mehr als die Hälfte der Mittel geht an die 
sogenannten peripheren Länder der EG (Griechenland, 
Italien, Spanien, Portugal, Irland). 

• Soziale Effekte, da die Umverteilung des Wohlstandsge-
winnes   verschiedene   Bevölkerungsgruppen   betrifft.   Es 
wurde kritisiert, daß sich das Binnenmarktprogramm in 
erster Linie an die Unternehmen richtet und diese profitie-
ren. Es müßte deshalb durch eine „soziale Dimension'' 
flankiert werden, um Nachteile für Arbeitnehmer zu ver-
meiden. Hierher gehören Fragen des Arbeits- und Sozial-
rechts. Beispiele sind Arbeitszeitregelungen, Gesundheits-
schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz. Ein erster Schritt ist 
mit der „Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte“ 
getan. Es ist vorgesehen, einen „Sockel“ von Mindeststan-
dards sozialer Grundrechte zu errichten, der in allen EG- 
Ländern gilt.  Der Entwurf des Aktionsprogramms zur 
Umsetzung der Sozialcharta geht in diese Richtung (siehe 
entsprechendes Kapitel in diesem Beitrag). 

 1 Prognos AG: Die Arbeitsmärkte im EG-Binnenmarkt bis zum Jahr 2000. 
Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 138.1, Nürnberg 
1990. 
Hauser, Heinz: Herausforderungen des europäischen Wirtschaftsraumes. 
In: Außenwirtschaft, Juni 1988, S. 150. 
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• Ein weiteres Risiko besteht in der fortschreitenden Kon-
zentration von Unternehmen. Damit könnte der dem Bin-
nenmarkt-Programm zugrundeliegende Wettbewerbs-
grundsatz unterlaufen werden. Es können sich marktbe-
herrschende Euro-Unternehmen herausbilden. Eine Welle 
von Übernahmen und Kooperationen ist bereits seit einiger 
Zeit zu beobachten. Eine europäische Monopol-/Kartell-
kontrolle wird notwendig. Die EG-Kommission hat des-
halb 1990 eine europäische Kartellbehörde eingerichtet 
(gestützt auf EWG-Vertrag Art. 85)3. 

3.3 Ausblick: Die Wirtschafts- und Währungsunion 
Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Bestimmungen zur 
Schaffung der europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union das Kernstück der Maastrichter Vereinbarungen 
vom Dezember 1991. Sie enthalten die Spielregeln für den 
in drei Stufen – spätestens bis Anfang 1999 – geplanten 
Übergang zu einer einheitlichen Währung sowie einer 
unabhängigen, dem Ziel Preisstabilität verpflichteten 
Europäischen Zentralbank (EZB). Voraussetzung ist aber, 
daß alle nationalen Parlamente, teilweise in Verbindung 
mit einer Volksabstimmung, der Vertragsänderung zu-
stimmen. 
Nach Artikel 105 des Vertrages über die Europäische 
Union ist „das vorrangige Ziel des ESZB, die Preisstabili-
tät zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung 
des Zieles Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB 
die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft.“ 
(Anmerkung: Das ESZB steht für Europäisches System 
der Zentralbanken und dieses setzt sich zusammen aus der 
Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralban-
ken der Mitgliedstaaten). Damit das vorrangige Ziel Preis-
stabilität erreicht werden kann, erhält das ESZB einen 
unabhängigen Status, d. h., bei seinen Entscheidungen 
kann es keinen Weisungen oder Bindungen durch andere 
Stellen unterworfen werden (Art. 107). Der Vertrag gibt 
auch die rechtliche Grundlage, daß die Geldpolitik mit 
dem Ziel Preisstabilität nicht durch Entscheidungen der 
Währungspolitik behindert wird. Wechselkursänderungen 
gegenüber Drittstaaten können nur mit Zustimmung der 
EZB getroffen werden (Art. 109). Diese Vorschriften 
bedeuten, rein rechtlich gesehen, einen Vorrang des Ziels 
Preisstabilität gegenüber anderen wirtschaftspolitischen 
Zielen. 
Ob nun das im Vertrag festgelegte Ziel Preisstabilität voll 
erreicht wird, hängt davon ab, ob in den Mitgliedsländern 
mit Beginn der Währungsunion ein ausgeprägtes Stabili-
tätsbewußtsein vorherrscht. Hierfür kommt den Aufnah-
mebedingungen der Mitgliedstaaten in die Währungsunion 
besondere Bedeutung zu. 

 
3 Zwei weitere wichtige Probleme sollen nur noch kurz angedeutet werden, 

da sie über den Rahmen des hier zu behandelnden Themas Arbeitsmarkt 
hinausgehen: 
• Umwelt: Produktion ist auch mit einem Verbrauch von natürlichen 
Ressourcen verbunden. Dieser nimmt im allgemeinen bei einer Beschleu-
nigung des Wirtschaftswachstums zu, insbesondere im Energiebereich. 
Größere Arbeitsteilung und mehr Handel, wie mit dem Binnenmarktpro-
gramm beabsichtigt, führen zu einer stärkeren Verkehrsbelastung, was 
Infrastrukur und Umwelt immer stärker bedroht. 
• Entscheidungsprozesse:  Entscheidungs- und Kontrollkompetenz für 
europaweite Regelungen gehen vom Ministerrat und der EG-Kommis-
sion aus. Im Ministerrat, in dem letztendlich über die Vorschläge der 
Kommission  abgestimmt  und entschieden wird,  sind jedoch  nur die 
Regierungschefs oder die Minister der jeweils gewählten Regierung ver-
treten. Eine stärkere Mitbeteiligung aller gewählten Vertreter, also des 
Europäischen Parlaments ist notwendig. 

Als Kriterien sind festgelegt: (Protokoll über die Konver-
genzkriterien nach Artikel 109j des Vertrages zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft) 
(1) Die durchschnittliche Inflationsrate darf während des 

letzten Jahres vor der Prüfung das Mittel der drei 
preisstabilsten Länder um nicht mehr als 1,5 Prozent-
punkte übersteigen. 

(2) Das Niveau der langfristigen Zinsen darf das Mittel der 
drei preisstabilsten Länder um nicht mehr als 2 Pro-
zentpunkte überschreiten. 

(3) Die Währung des betroffenen Landes muß dem Euro-
päischen Währungssystem angehören und darf in den 
letzten beiden Jahren nicht abgewertet worden sein. 

(4) Die jährliche Neuverschuldung darf 3% und der öffent-
liche Schuldenstand 60%  des Bruttoinlandsprodukts 
nicht übersteigen. 

Ende 1996 prüft der Rat der Finanzminister, welche Län-
der diese Eintrittsbedingungen für die Europäische Wäh-
rungsunion erfüllen. Fällt die Überprüfung für die Mehr-
heit der Mitgliedstaaten nicht positiv aus, wird sie 1998 
wiederholt. Die dabei erfolgreichen Länder bilden dann 
von 1999 an die Europäische Währungsunion. 
Dem auf deutsches Drängen hin eingeführten Vorrang der 
Preisstabilität wurde größtmöglich Rechnung getragen. 
Dennoch wird Neuland betreten, das trotz vertraglicher 
Absicherungen Unsicherheiten in sich birgt. 
Ob die verabredeten Konvergenzkriterien ein Stabilitäts-
bewußtsein induzieren und sicherstellen, daß eine Stabili-
tätsgemeinschaft entsteht, läßt sich noch nicht eindeutig 
entscheiden. So sind beispielsweise die Kriterien (1) und 
(2) nicht absolut, sondern relativ formuliert. Sollten die 
drei preisstabilsten Länder nicht niedrige Teuerungsraten 
und niedrige Zinsen aufweisen, dann könnte anstatt der 
erhofften Stabilitätsgemeinschaft eine Inflationsgemein-
schaft geschaffen werden. Allerdings hat es auch Deutsch-
land in der Hand, die durchschnittliche Preissteigerungs-
rate der drei Stabilitätsbesten nach unten zu drücken. Auch 
darf nicht übersehen werden, daß der Ehrgeiz der meisten 
Länder groß sein dürfte, bei der Währungsunion dabei zu 
sein und nicht in einem Europa der zwei Geschwindigkei-
ten als zweitklassig abgestempelt zu werden. 
Veränderungen der Wechselkurse, um heimische Preisstei-
gerungen gegen außen auszugleichen, können nicht mehr 
vorgenommen werden. Damit werden vor allem die weni-
ger stabilitätsbewußten Länder – dies sind in der Regel 
auch die wirtschaftlich weniger entwickelten Länder -
einem stärkeren Wettbewerbsdruck als bisher ausgesetzt. 
Da es zwischen den EG-Ländern noch große Unterschiede 
gibt, ist „zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts in der Gemeinschaft“ neben einer weite-
ren Aufstockung der Strukturfonds (Regionalfonds, Agrar-
fonds, Sozialfonds) ein sog. „Kohäsionsfonds“ von jährlich 
20 Milliarden DM vorgesehen. Aus diesem Fonds sollen in 
den weniger entwickelten Ländern der Gemeinschaft Vor-
haben im Bereich Umweltschutz und Verkehrsinfrastruk-
tur gefördert werden. 
Die Priorität der Preisstabilität – die vor allem von den 
Deutschen gefordert wurde – verlangt, daß die Geld- und 
Währungspolitik der Europäischen Gemeinschaft bzw. der 
EZB mit allen zugehörigen Kompetenzen überantwortet 
wird. Dies gilt jedoch nicht für die Wirtschaftspolitik, die 
weiterhin nationale Domäne bleibt. Diese Aufspaltung der 
Zuständigkeiten für die Wirtschafts- und Währungspolitik 
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ist nicht unbedenklich. Ausgewogenes Wirtschaftswachs-
tum und die Stabilität einer Währung sind nicht ausschließ-
lich das Ergebnis einer auf die Preisstabilität verpflichteten 
Währungspolitik. Wenn sich die nationalen Träger der 
Fiskal- und der Einkommenspolitik nicht gleichermaßen 
stabilitätsorientiert verhalten, kann die EZB überfordert 
sein, Preisstabilität zu sichern. 

Die Währungsunion erfordert im Grunde auch eine 
gemeinsame Wirtschaftspolitik. Ansonsten ist nicht auszu-
schließen, daß zum Beispiel in einem Land konjunkturbe-
dingte Preissteigerungen eine straffe Geldpolitik und damit 
hohe Zinsen erfordern, während in einem anderen Land 
wegen rezessiver Einflüsse niedrige Zinsen angebracht 
wären. Das Problem ist dann, wie soll die Europäische 
Zentralbank reagieren? 

Ökonomisch betrachtet, bedeutet eine gemeinsame Wäh-
rung wegen des Wegfalls der Tauschkosten eine erhebliche 
Kosteneinsparung. Dadurch verringern sich die Kosten für 
Investitionen und die Preise für Verbraucher. Der Wegfall 
dieser Kosten ist investitions- und nachfragewirksam und 
damit auch positiv für die Beschäftigung. 

Das Erreichen der Zielvorgaben zum Beitritt in die Wäh-
rungsunion bedeutet allerdings für viele Länder eine stär-
kere Haushaltsdisziplin, also Beschränkung bei den Staats-
ausgaben oder Steuererhöhungen zu deren Deckung. Dies 
kann das Wirtschaftswachstum und damit die Beschäfti-
gung, zumindest kurz- bis mittelfristig, einschränken. 

Weiterhin wird durch den Wegfall von Barrieren (Wäh-
rungsgrenzen) der Wettbewerb intensiver. Kapital wird in 
einem gemeinsamen Markt schneller dahin fließen, wo es 

am ertragreichsten eingesetzt wird. Standortfaktoren, wie 
die Infrastruktur, die Qualifikation der Arbeitskräfte, die 
Ausgestaltung der arbeits- und sozialrechtlichen Systeme 
oder die Besteuerung, werden noch stärkeres Gewicht 
erlangen. 

Bezüglich des Arbeitsmarktes erscheint noch der Hinweis 
wichtig, daß bei knappen Haushalten die aufgestockten 
Strukturfonds ein wesentliches Mittel der gemeinschaftli-
chen Struktur- und Beschäftigungspolitik darstellen wer-
den. Hier deutet sich ein Verteilungsproblem an. Die 
Hauptgeberländer wehren sich, noch mehr an den Haus-
halt (zur Finanzierung der Strukturfonds und des Kohä-
sionsfonds) der Gemeinschaft abzugeben. 

4 Die gegenwärtige Situation auf den europäischen Ar-
beitsmärkten 
4.1 Beschäftigung 
Im Jahre 1990 gab es in den 12 EG-Staaten 132 Millionen 
Erwerbstätige, darunter 53 Millionen Frauen. Die Über-
sicht l zeigt die Verteilung auf die einzelnen EG-Länder. 
Die Beschäftigung hat in den letzten Jahren kontinuierlich 
zugenommen, ihr Anstieg flacht sich aber wegen der inzwi-
schen ungünstigeren Konjunkturlage ab. Zwischen 1985 
und 1990 stieg sie um 9 Millionen. Der Beschäftigungszu-
wachs verteilte sich ungleichmäßig auf die Länder. Er war 
besonders stark in Großbritannien, Portugal, Spanien und 
den Niederlanden. Vom Beschäftigungsaufschwung profi-
tierten vor allem Jugendliche, die neu einen Arbeitsplatz 
suchten, und Frauen, deren Beschäftigungszuwachs EG-
weit doppelt so hoch war wie der der männlichen Erwerbs-
tätigen. Allerdings handelte es sich dabei oft um Teilzeitar-
beitsplätze (ca. ein Viertel). Nur 30% des Beschäftigtenzu-
wachses entfielen auf vorher Arbeitslose, d.h. auf Perso-
nen, die aus der Arbeitslosigkeit kamen4. Dieses Phäno- 

 
4 Kommission   der   Europäischen   Gemeinschaften:    Beschäftigung   in 

Europa 1991. Brüssel 1991, S. 9.
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men, daß die Arbeitslosigkeit nicht in gleichem Umfang 
abgebaut wird wie die Beschäftigung steigt, ist auf die sog. 
Stille Reserve auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen. Dar-
unter versteht man Personen, die zur Zeit keine Arbeit 
suchen, weil sie erwarten, ohnehin keine Beschäftigung zu 
finden. Sobald sich aber die Konjunktursituation verbes-
sert, suchen diese „versteckten Erwerbspersonen“ eine 
Beschäftigung. Eine große Gruppe dieser „Arbeitskräfte-
reserve“ sind Frauen. 
Die meisten der zwischen 1985 und 1990 neu geschaffenen 
Arbeitsplätze entfielen auf den Dienstleistungsbereich5. 
Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß Indu-
strieunternehmen immer häufiger ihre in den Dienstlei-
stungsbereich fallenden Arbeiten an entsprechende Dienst-
leistungsunternehmen auslagern. 
Ein weiteres Phänomen in der Beschäftigungsentwicklung 
der letzten drei Jahrzehnte ist das Sinken der sog. Beschäf-
tigungsschwelle. Diese gibt an, ab welchem Wirtschafts-
wachstum die Beschäftigung steigt. Die Beschäftigungs-
schwelle ist von jährlich 4% im Zeitraum 1960-73 auf unter 
2% in den 80er Jahren gesunken6. Daß die Beschäftigungs-
wirksamkeit des Wachstums zugenommen hat, ist auf ver-
schiedene miteinander zusammenhängende Faktoren 
zurückzuführen, wie z. B. auf die wachsende Bedeutung 
der beschäftigungsintensiveren Dienstleistungen, auf die 
Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit pro 
Beschäftigten (einschließlich einer gewissen Zunahme der 
Teilzeitarbeit – vergleiche Übersicht 1) und auf die langsa-
mere Substitution der Arbeit durch Kapital7. Letzteres 
wird u. a. mit den moderaten Lohnabschlüssen der 80er 
Jahre begründet. 

4.2 Arbeitslosigkeit 
Die Übersicht 2 zeigt die Arbeitslosenquote für die EG-
Länder. In letzter Zeit ist wegen der Verschlechterung der 

 
5 Ebd. 
6 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Europäische Wirtschaft, 

Beiheft A, Nr. 10 Okt. 1991, S. 4. Für die Bundesrepublik Deutschland 
siehe Diskussion bei Wolfgang Klauder: Zur Entwicklung von Produkti-
vität und Beschäftigungsschwelle. In: MittAB 1/1990, S. 86 ff. 

7 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Europäische Wirtschaft, 
Beiheft A, Nr. 10 Okt. 1991, S. 4. 

8 Vgl. Prognos AG: Prognos World Reports: Industrial Countries. Basel 
1991, S. 88. 

wirtschaftlichen Situation in vielen EG-Ländern wieder ein 
Ansteigen der Arbeitslosenquote zu beobachten. 

Hinter den Insgesamtzahlen für die EG verbergen sich 
erhebliche Unterschiede von Land zu Land in der Arbeits-
losenquote. Die höchsten Quoten gab es 1991 in Irland und 
Spanien, die niedrigste in Luxemburg. Die Bundesrepublik 
Deutschland (nur alte Bundesländer) zählte mit 4,3% zu 
den Ländern mit einer relativ niedrigen Arbeitslosenquote 
(Ergebnisse der europäischen Arbeitskräftestichprobe). 

Große Unterschiede gibt es auch zwischen den Geschlech-
tern und bei der Jugendarbeitslosigkeit (unter 25 Jahre). 
Die Arbeitslosenquote der Frauen liegt durchweg höher als 
die der Männer, zum Teil liegt sie erheblich darüber. Sie 
verharrt trotz der generellen Beschäftigungszunahme wäh-
rend der 80er Jahre auf hohem Niveau. Demgegenüber ist 
die Arbeitslosenquote der Männer merklich zurückge-
gangen. 

Die Jugendarbeitslosigkeit liegt nach wie vor weit über 
dem Durchschnitt, obwohl die Quote bis 1990 überpropor-
tional gefallen ist. Seitdem steigt die Jugendarbeitslosigkeit 
wieder an. Bei sich verschlechternder Wirtschaftslage wer-
den zuerst die Einstellungen gestoppt. Dies trifft besonders 
die Jugendlichen. Unter ihnen finden sich viele Berufsan-
fänger. 

5 Arbeitsmarkttrends bis zum Jahr 2000 5.1  

Globale Trends 
Die Bevölkerung in der jetzigen Zwölfer-Gemeinschaft 
wird nur noch wenig wachsen, nämlich nur um insgesamt 
1% zwischen 1990 und dem Jahr 2000 (ohne Berücksichti-
gung von Zuwanderungen). Dieser geringe Zuwachs ist vor 
allem auf den Geburtenrückgang zurückzuführen, der 
inzwischen auch alle Mittelmeerländer erfaßt hat. 
Demgegenüber erwartet man eine etwas stärkere Steige-
rung der Erwerbspersonenzahl (Beschäftigte + Arbeit-
suchende). Für die EG insgesamt rechnet man von 1990 bis 
zum Jahr 2000 mit ca. 4% Zuwachs, der sich allerdings auf 
die EG-Länder recht unterschiedlich verteilt8. 
Die vorausgeschätzte Erwerbspersonenzahl ist aus der 
Bevölkerungsentwicklung – unter Berücksichtigung von 
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Altersstruktureffekten, aber ohne Außenwanderungen -
und den erwarteten Erwerbsquoten (Erwerbstätige bezo-
gen auf die Bevölkerung der jeweiligen Altersgruppe) 
abgeleitet, stellt also das Angebot an Arbeitskräften dar. 
Wie wird sich aber die Nachfrage nach Arbeitskräften 
entwickeln? Die verfügbaren Vorausschätzungen deuten 
darauf hin, daß sich in den EG-Ländern die Nachfrage 
nach Arbeitskräften stärker erhöht als die Zahl der Perso-
nen, die eine Arbeit suchen9. Allerdings sind solche Pro-
jektionen angesichts der unbekannten Zahl zukünftiger 
Zuwanderungen in hohem Maße unsicher. Die relativ gün-
stige Einschätzung in den vorliegenden Prognosen basiert 
auf folgenden Annahmen: Ausgegangen wird von einer 
zurückgehenden Zahl an neu in das Erwerbsleben eintre-
tenden Jugendlichen, dem Sinken der sog. Beschäftigungs-
schwelle und einem insgesamt für die neunziger Jahre 
etwas höher eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstum. 
Wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften schneller steigen 
sollte als die Zahl der Personen, die eine Beschäftigung 
suchen, dann muß sich diese Entwicklung auch auf die 
Arbeitslosenzahlen niederschlagen. Bis zum Jahr 2000 
könnte deshalb unter günstigen Rahmenbedingungen die 
EG-Arbeitslosenquote von zur Zeit 9% auf 5-6% zurück-
gehen. Damit verringert sich zwar die Arbeitslosigkeit, sie 
wird aber weiterhin hoch bleiben. 

Relativierend zu diesem eher optimistischen Szenario muß 
an dieser Stelle nochmals auf das Phänomen der sog. 
Stillen Reserve verwiesen werden: bei sich bessernder 
Konjunkturlage wurde der Beschäftigungsaufschwung in 
der Vergangenheit nur zu einem Teil aus der Arbeitslosig-
keit gespeist. Insbesondere der Umfang der Langzeitar-
beitslosigkeit ging nur wenig zurück. Vielmehr kommen 
die Neueinstellungen zum größeren Teil aus der Stillen 
Reserve, d. h. von Nicht-Erwerbspersonen, die bei besse-
rer Wirtschaftslage (wieder) eine Arbeit suchen und auf-
nehmen10. 

5.2 Steigende Bedeutung der Qualifikation 
Praktisch alle Prognosen des Arbeitskräftebedarfs für die 
neunziger Jahre und darüber hinaus betonen einen weite-
ren Nachfragezuwachs nach Wissenschaftlern, Ingenieu-
ren, Technikern und hochqualifizierten Arbeitnehmern im 
allgemeinen11. Sie bestätigen Ergebnisse, die man auch aus 
der Fortschreibung der bisherigen Beschäftigungstrends 
gewinnen kann. 
Die Bedeutung der Qualifikation der Arbeitnehmer für 
ihre jeweiligen Beschäftigungschancen wird zukünftig wei-
ter steigen. Dies gilt sowohl bei der Erstausbildung als auch 
bei der Weiterbildung. Die steigende Bedeutung der Quali-
fikation ergibt sich aus der zunehmenden Automatisierung 

 
9 Industrial Research and Development Advisory Committee of the Com-

mission of the European Communities (IRDAC): Qualifikationsdefizite 
in Europa. Brüssel 1991, S. 37; Prognos AG: Die Arbeitsmärkte im EG-
Binnenmarkt bis zum Jahr 2000. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung Nr. 138.1, S. 411 ff. 

10 Kommission   der   Europäischen   Gemeinschaften:    Beschäftigung   in 
Europa 1992. Brüssel 1992, Kapitel 1.2. 

11 Vgl. z. B. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Beschäftigung 
in Europa 1991. Brüssel, S. 131; Prognos AG: Die Arbeitsmärkte im EG- 
Binnenmarkt bis zum Jahr 2000. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung Nr. 138.1, Nürnberg 1990; Industrial Research and Develop-
ment Advisory Committee of the Commission of the European Commu-
nities (IRDAC): Qualifikationsdefizite in Europa. Brüssel 1991. 

12 Ulrich Cramer, Friedrich Buttler: Entwicklung und Ursachen von mis- 
match-Arbeitslosigkeit in Westdeutschland. In: MittAB 3/1991, S. 493. 

und Spezialisierung. Weiterhin hängt bei stärkerem inter-
nationalen Wettbewerbsdruck die Realisierung von Pro-
duktivitätsfortschritten zunehmend von der Qualifikation 
der Arbeitskräfte in den Unternehmen ab. Auch bei Inno-
vationen, die entscheidend die Absatzmöglichkeiten ver-
bessern, wird die Qualifikation zu einer entscheidenden 
Größe. Auch Investoren, die in weniger entwickelten Län-
dern der EG investieren wollen, sind auf qualifiziertes 
Personal angewiesen. Steigende Qualifikationsanforderun-
gen im zunehmenden europäischen Wettbewerb, ein 
alterndes Erwerbspersonenpotential und geburtenschwa-
che jüngere Jahrgänge werden den EG-weiten Wettbewerb 
um knappe Fachkräfte verstärken. Neben der Erstausbil-
dung von Arbeitskräften, die vor allem in den südlichen 
Ländern zu intensivieren ist, werden angesichts des rapiden 
technischen Wandels in der ganzen Gemeinschaft Fort-
und Weiterbildung immer wichtiger. Diese Bemühungen 
sind auch mit Programmen der EG weiter zu intensivieren. 

5.3 Problem Langzeitarbeitslosigkeit und ältere Arbeitnehmer 
Arbeitslosigkeit bleibt auch in den neunziger Jahren in 
großem Ausmaß erhalten. Insbesondere bleibt die Lang-
zeitarbeitslosigkeit ein drängendes Problem. In der Ver-
gangenheit war bereits ein Ansteigen des Anteils der Lang-
zeitarbeitslosen (l Jahr oder länger arbeitslos) an der 
Gesamtarbeitslosenzahl zu beobachten. Inzwischen ist in 
der Europäischen Gemeinschaft jeder zweite Arbeitslose 
ein Langzeitarbeitsloser (Übersicht 3). Langzeitarbeitslose 
sind häufig ältere Arbeitnehmer, sind weniger qualifiziert, 
oder haben eine nicht gefragte Qualifikation, und/oder 
weisen gesundheitliche Einschränkungen auf. 
Langzeitarbeitslosigkeit ist häufig das Ergebnis eines Sor-
tierprozesses und nicht nur das Resultat von Profildiskre-
panzen zwischen Arbeitslosen und offenen Stellen (Bil-
dungserfordernisse der Arbeitsplätze und die Qualifikation 
der Arbeitskräfte). Das über viele Jahre anhaltende 
Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt hat zu einem „Aus-
sortieren“ unter den Arbeitslosen geführt12. Damit wird die 
Dauer der Arbeitslosigkeit an sich ein zusätzliches Vermitt-
lungshemmnis. Selbst ein konjunktureller Aufschwung, 
verbunden mit einer gestiegenen Arbeitskräftenachfrage, 
baut die Langzeitarbeitslosigkeit nur wenig ab. Es ist des-
halb sehr wichtig, Langzeitarbeitslosigkeit nicht entstehen 
zu lassen, sondern bereits präventiv bei davon Bedrohten 
zu bekämpfen. 

 

  

MittAB 4/92 489 



Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie Fortbildung und 
Umschulung, Eingliederungsbeihilfen und Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen werden auch in Zukunft notwendig sein, 
um negative Folgewirkungen langfristiger Arbeitslosigkeit 
(wie z. B. Humankapitalentwertung, Anstieg der Krimina-
lität und des Drogenkonsums) möglichst erst gar nicht 
entstehen zu lassen. 

5.4 Zurückgehende Jugendarbeitslosigkeit 
Generell ist mit einem deutlichen Rückgang der in einer 
Reihe von EG-Ländern noch hohen Jugendarbeitslosigkeit 
zu rechnen. Die in Frankreich und einigen südlichen EG-
Staaten noch erhebliche Jugendarbeitslosigkeit wird zuneh-
mend abgebaut werden. Ein derartiger Trend zeichnete 
sich bereits in den vergangenen Jahren ab. Die abneh-
mende Tendenz wurde allerdings wegen der sich ver-
schlechternden Konjunkturlage Anfang der neunziger 
Jahre unterbrochen. In nahezu allen Ländern werden in 
Zukunft weniger Jugendliche als heute in das Erwerbsle-
ben eintreten (vgl. Übersicht 4). Der zunehmende Kräfte-
bedarf wird besonders junge Arbeitskräfte begünstigen. 
Für diesen Trend spricht auch, daß jüngere Arbeitskräfte 
i.d. R. besser ausgebildet bzw. leichter zu qualifizieren 
sind und die Unternehmen sie deshalb bei Einstellungen 
tendenziell bevorzugen. Voraussetzung für die Verbesse-
rung der Arbeitsmarktsituation junger Arbeitnehmer, v. a. 
in Südeuropa, ist allerdings, daß sie zumindest eine solide 
berufliche Grundbildung erhalten. 

5.5 Chancen und Risiken für Frauen 
Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftig-
ten in den Ländern der EG hat in den achtziger Jahren 
zugenommen. Nach dem Beschäftigungsbericht 1990 der 
EG-Kommission waren Ende der achtziger Jahre ca. 55% 
der Frauen zwischen 14 und 59 Jahren in der EG erwerbs-
tätig. Die höchste Frauenerwerbsquote in der EG weist 
Dänemark mit rund 76% aus, die niedrigsten mit etwa 39% 
Spanien und Irland. Die gestiegene Frauenbeschäftigung 
wird hauptsächlich auf das Wachstum von Teilzeitbeschäf-
tigung im Dienstleistungssektor zurückgeführt13. 

 
13 Vgl. zum nachfolgenden U. Walwei: Wundertüte Binnenmarkt? Was 

haben Frauen von der Entwicklung der Arbeitsmärkte in Europa zu 
erwarten? In:  Habicht-Erender, S.  und A. Weinert:  Europa 1992 - 
Beschäftigungswunder oder blaues Wunder für Frauen, Loccumer Proto-
kolle  17/91,  S.  9-32, sowie Kulaza, H.:  Beschäftigungssituation von 
Frauen in Europa und Frauenpolitik der Europäischen Gemeinschaft. In: 
Arbeitspapiere  aus  dem  Arbeitskreis  SAMF  (Sozialwissenschaftliche 
Arbeitsmarktforschung), Heft 2, 1991, S. 49-72. 

14 Vgl. hierzu Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Beschäfti-
gung in Europa 1990. Brüssel 1990, Kapitel II.6. 

15 Stooß, F. und I. Weidig: Der Wandel der Tätigkeitsfelder und -profile bis 
zum Jahr 2010. In: MittAB 1/1990, S. 34-51. 

16 Vgl. hierzu Walwei, U., R. Konle-Seidl und H. Ullmann: Atypische 
Beschäftigungsformen und Arbeitszeiten im EG-Vergleich. In: Walwei, 
U. und H. Werner: Beschäftigungsaspekte und soziale Fragen des EG-
Arbeitsmarktes. BeitrAB 142, Nürnberg, 1991, S. 30-71. 

17 Vgl. Ermer, P., T. Schulze, F. Schulz-Nieswandt, W. Sesselmeier: 
Soziale Politik im EG-Binnenmarkt, Kölner Schriften zur Sozial- und 
Wirtschaftspolitik, Band 12. Regensburg, 1990, S. 130 ff. 

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist qualifikationsspezi-
fisch polarisiert14. Frauen mit höherer Qualifikation sind 
häufiger erwerbstätig als Frauen ohne Berufsausbildung. 
Besonders stark vertreten in der weiblichen Erwerbsbevöl-
kerung sind jüngere, alleinstehende Frauen und ältere, 
verheiratete Frauen. 
Die Arbeitsmarktperspektiven von Frauen im EG-Binnen-
markt hängen von der Arbeitskräftenachfrage insgesamt 
und ihren beruflichen Qualifikationen sowie den gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen (z.B. dem Angebot an 
Kinderbetreuungseinrichtungen) weiblicher Erwerbsarbeit 
ab. Der Binnenmarkt beschleunigt den Trend zur Dienst-
leistungsgesellschaft (Tertiarisierung) und zur weiteren 
Automatisierung in Produktion und Verwaltung. Der Pro-
zeß der Tertiarisierung der Volkswirtschaft gibt zunächst 
für die Frauen Anlaß zum Optimismus, da der Dienstlei-
stungsbereich traditionell eine Frauendomäne ist. Ein 
Zuwachs der Tätigkeiten wird aber weniger in dem – schon 
immer viele Frauen beschäftigenden – primären Dienstlei-
stungssektor (z.B. Verkauf, Lager, Versand) erwartet, als 
vielmehr im Bereich des sog. sekundären Dienstleistungs-
sektors. Dazu zählen sowohl Bereiche wie z.B. Pflege, 
Erziehung und Lehre, in denen bereits heute viele Frauen 
beschäftigt sind, als auch von Männern dominierte Tätig-
keitsfelder wie Management, Forschung und Entwicklung 
sowie Beratung15. Da aber vor allem die letztgenannten 
Bereiche stark expandieren und Frauen die dafür erforder-
lichen Eingangsvoraussetzungen vielfach (noch) nicht 
erfüllen, ist der Prozeß der Tertiarisierung der Volkswirt-
schaft noch kein Garant für ein „Beschäftigungswunder“ 
zugunsten der Frauen. 
Der prognostizierte Automatisierungsschub birgt für die 
Frauen Chancen und Risiken. Zum einen wird ein großer 
Teil der vielfach von Frauen ausgeübten, einfachen repeti-
tiven Tätigkeiten (z. B. Büroarbeiten, Montage) wegfallen. 
Zum anderen werden aber schwere körperliche Arbeiten 
im Produktionsbereich zugunsten von Planungs-, Gestal-
tungs- und Wartungsaufgaben zurückgedrängt. Letztere 
stehen prinzipiell auch Frauen offen. Wollen Frauen die 
zusätzlichen Möglichkeiten am Arbeitsmarkt nutzen, wer-
den sie die zunehmend nachgefragten sekundären Dienst-
leistungstätigkeiten in ihr Aus- und Weiterbildungskalkül 
einzubeziehen haben. Bei der Förderung der beruflichen 
Qualifikation von Frauen geht es also nicht nur um eine 
Hebung des Qualifikationsniveaus schlechthin, sondern 
auch um eine Erweiterung ihres beruflichen Spektrums. 

5.6 Verbreitung atypischer Beschäftigungsformen 
In den achtziger Jahren sind in den EG-Ländern in zuneh-
mendem Maße sog. „atypische Beschäftigungsformen“ ent-
standen, die von den Mustern „normaler Beschäftigung“ 
abweichen (vgl. Übersicht 5). Beispiele hierfür sind befri-
stete Arbeitsverhältnisse sowie Teilzeit- und Leiharbeits-
verhältnisse16. Auch solche Beschäftigungsverhältnisse 
haben nachhaltig zum Beschäftigungswachstum in den 
achtziger Jahren beigetragen17. 
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Für die Unternehmen ist der Einsatz atypischer Beschäfti-
gungsformen attraktiv, weil sie dadurch personelle Kapazi-
täten an schwankende Erfordernisse der Produktion anpas-
sen können. Sie erlauben eine Verringerung oder sogar 
Vermeidung betrieblicher Leerlaufzeiten und eine Redu-
zierung ungenutzter Personalreserven. Auch aus der Per-
spektive von Arbeitnehmern sind atypische Beschäfti-
gungsformen nicht zwangsläufig die schlechtere Alterna-
tive gegenüber Normalarbeitsverhältnissen. Teilweise ent-
sprechen sie ihren Interessen. Dies gilt z. B. bei Frauen mit 
Kindern, die Teilzeitarbeit wünschen, oder bei Schülern 
und Studenten, die nicht an dauerhafter Beschäftigung 
interessiert sind. In anderen Fällen bleibt aber Arbeit-
suchenden aufgrund der Beschäftigungssituation in der 
Regel keine Alternative zur atypischen Beschäftigung. 
Da für die neunziger Jahre insgesamt nach den vorliegen-
den Projektionen – auch durch die Vollendung des Binnen-
marktes – von einer eher günstigen Beschäftigungslage in 
den meisten EG-Ländern ausgegangen werden kann, ist 
eine Zurückdrängung der aus Arbeitnehmersicht unfreiwil-
ligen, atypischen Beschäftigung wahrscheinlich. Gleichzei-
tig verbessert sich aber die Verhandlungsposition solcher 
Arbeitsuchender, die bewußt Abweichungen vom „norma-
len“ Arbeitsverhältnis in Kauf nehmen wollen18. 
Würde der Versuch unternommen, durch Mindestnormen 
auf Ebene der EG und der Nationen sowie durch Tarifver-
träge/Betriebsvereinbarungen Nachteile der sozialen Siche-
rung und des arbeitsrechtlichen Schutzes der betroffenen 
atypisch Beschäftigten abzumildern, könnten Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerwünsche besser in Gleichklang gebracht 
werden. 

6 Arbeitskräftewanderungen in der Europäischen Ge-
meinschaft 
6.1  Wie hat sich die Freizügigkeit für Arbeitskräfte ausgewirkt? 
Die Freizügigkeit der Arbeitskräfte, d. h. die ungehinderte 
Möglichkeit, in einem anderen EG-Land eine Beschäfti-
gung zu suchen und sie unter gleichen Bedingungen wie 

Inländer auszuüben, besteht für die sechs Gründerstaaten 
(Frankreich, Italien, Bundesrepublik Deutschland, Bel-
gien, Niederlande, Luxemburg) seit 1968. Inzwischen gilt 
sie für alle 12 EG-Staaten. Sie stellt damit eine der wesent-
lichen Errungenschaften der Europäischen Integration dar. 
Als man über die Gewährung der Freizügigkeit in den 
sechziger Jahren diskutierte, wurde die Befürchtung eines 
Überflutens mit italienischen Arbeitskräften geäußert. 
Dies ist nicht eingetreten. Auch der Beitritt von Großbri-
tannien, Irland und Dänemark 1973 löste keine Wande-
rungswelle aus. Dies galt ebenfalls bei der Gewährung der 
vollen Freizügigkeit für griechische Arbeitnehmer 1987. 
Ähnliches dürfte für Spanien und Portugal zu erwarten 
sein, die jetzt ebenfalls die volle Freizügigkeit erhalten. 
Die Entwicklung der ausländischen Bevölkerung und der 
ausländischen Beschäftigten in den EG-Staaten ist in der 
Übersicht 6 dargestellt. Es zeigt sich, daß die Beschäfti-
gung von EG-Arbeitnehmern stagniert oder sogar abge-
nommen hat. 
Die Übersicht 7 zeigt die Beschäftigung von EG-Arbeit-
nehmern in der Bundesrepublik Deutschland. Man ersieht 
daraus, daß die Beschäftigung von EG-Bürgern zurückge-
gangen ist und nur in den letzten Jahren wieder geringfügig 
zugenommen hat, was sicherlich auch mit der guten Kon-
junkturlage zusammenhängt. Aus der Übersicht wird aber 
zugleich eine Ausnahme deutlich: Die Beschäftigung von 
EG-Arbeitnehmern mit Fach-/Hochschulabschluß ist lau-
fend angestiegen. 
Wie läßt sich eine derartige Entwicklung erklären? 
Arbeitskräftewanderungen hängen stark von den Unter-
schieden im wirtschaftlichen Entwicklungsniveau und 
damit von den Verdienstmöglichkeiten ab. Nun haben sich 
im Laufe der Zeit die Lebensstandards zumindest angenä-
hert. Eine Verbesserung oder Angleichung des wirtschaftli-
chen Entwicklungsniveaus ergab sich besonders aus den 
verstärkten Handelsbeziehungen zwischen den EG-Län-
dern. Hinzu kamen die Bemühungen der EG-Kommission, 
durch eine finanzielle Umverteilung (z. B. über den Regio-
nalfonds und den Sozialfonds) den schwächeren Regionen 
der Gemeinschaft zu helfen. Durch die Verbesserung der 
Verdienstsituation in allen EG-Ländern ist ein wesentli-
cher Wanderungsimpuls verringert worden. Nun bringt 
gerade das Binnenmarktprogramm mehr Handelsaus-
tausch und, damit verbunden, mehr (materiellen) Wohl-
stand. In der Vergangenheit hat mehr Handel nicht zu 
mehr Arbeitskräftewanderungen geführt. Im übrigen ist 
Kapital mobiler als Arbeitskräfte und kann damit als Sub-
stitut für Wanderungen wirken. 
Weiterhin haben sich bestimmte wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen verändert: Die peripheren Länder der EG 
(vor allem die Mittelmeerländer), die in der Vergangenheit 
das Arbeitskräftereservoir für die europäischen Industrie-
länder darstellten, sind aufgrund ihrer zunehmenden Indu-
strialisierung selbst Zuwanderungsländer für ausländische 
Arbeitnehmer außerhalb der EG geworden. So schätzt 
man, daß in Italien 1-1,5 Millionen Nicht-EG-Ausländer-
meist illegal – leben. 

6.2 Mehr Arbeitskräftewanderungen im größeren europäischen 
Binnenmarkt? 

 
Wie werden sich vor dem Hintergrund der beschriebenen 
Arbeitsmarkttrends und des abzusehenden Wettbewerbs 
um Fach- und Führungskräfte die Arbeitskräftewanderun-
gen in der EG entwickeln? 

l8 Vgl. Konle-Seidl, R., U. Walwei, H. Werner: Die Entwicklung der 
Arbeitsmärkte im Europäischen Binnenmarkt bis zum Jahr 2000. In: 
Walwei, U. und H. Werner, ... a.a.O. ..., 1991, S. 7-19.
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Aus der Gegenüberstellung der voraussichtlichen Arbeits-
kräftenachfrage mit dem zu erwartenden Angebot lassen 
sich keine zusätzlichen und erheblichen Wanderungspo-
tentiale erkennen. Die globalen zukünftigen Arbeitsmarkt-
trends sind in nahezu allen EG-Ländern ähnlich (Aus-
nahme Irland). Die Vorhaben der EG-Kommission zur 
Verbesserung der Freizügigkeit (Anerkennung der Bil-
dungsabschlüsse, Ausdehnung der Freizügigkeitsbestim-
mungen auf Nicht-Erwerbspersonen) sind zwar ein wichti-
ger Schritt in Richtung auf einen gemeinsamen europäi-
schen Arbeitsmarkt, sie werden aber das Mobilitätsverhal-
ten nicht entscheidend beeinflussen. Allerdings werden sie 
in individuellen Fällen eine wesentliche Erleichterung dar-
stellen. 
Nach dem bisher Gesagten dürfte klar sein, daß auch in 
Zukunft keine zusätzlichen spektakulären Arbeitskräftebe-
wegungen innerhalb des EG-Raumes zu erwarten sind. 
Allerdings könnten sich in bestimmten Bereichen Ausnah-
men ergeben: 

• Bei Fach- und Führungskräften im Management- und im 
Technikbereich  werden  stärkere Bewegungen über die 
Grenzen stattfinden. Diese Entwicklung ist jetzt schon zu 
beobachten und hängt zusammen mit der Globalisierung 
und     Internationalisierung    der    Unternehmen.     Eine 
Umfrage19 im Auftrag der EG-Kommission bei multinatio-
nalen Unternehmen in der Europäischen Gemeinschaft 
belegt die steigende Wertschätzung der „Euro-Führungs-
kräfte“. Dies sind entweder einheimische Kräfte mit Aus-
landserfahrung oder ausländische EG-Arbeitnehmer. Ein 
Auslandsaufenthalt wird zunehmend von den Unterneh-
men als Etappe der Berufskarriere gewünscht und geför-
dert. Es entwickelt sich eine z. Zt. zwar noch zahlenmäßig 
kleine, aber hochqualifizierte, sprachlich, fachlich und kul-
turell flexible, und international mobile Schicht, die in 
global operierenden Unternehmen zunehmend gefragt sein 
wird. Die Internationalisierung und Globalisierung betrifft 
nicht nur die Großunternehmen, sondern wird zunehmend 
auch die mittleren und viele Kleinunternehmen erfassen. 
Hochqualifiziertes Personal zählt zu den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteilen der Unternehmen im europäischen 
Binnenmarkt. Insofern wird es für die Personalabteilungen 
der Unternehmen darauf ankommen, die zusätzlichen 
Rekrutierungspotentiale in Europa auszuschöpfen. 
Dadurch erweitert sich der Arbeitsmarkt der im Binnen-
markt tätigen Unternehmen. Für die Unternehmen ist er 
aber wegen der bisher zu wenig bekannten Qualitätsstan-
dards ausländischer Bildungsabschlüsse noch zu intranspa-
rent. Hier müßte mehr zur Information über Bildungsab-
schlüsse und Arbeitsmarktbedingungen getan werden. 

• In den Grenzregionen bilden sich sog. Euroregionen 
heraus. Hier ergeben sich verstärkte Grenzpendelwande-
rungen,  d.h.  Wohnort und Arbeitsort liegen in unter-
schiedlichen Staaten. Vor allem zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und Frankreich ist dies der Fall. Dagegen 
spielt die Beschäftigung von deutschen Grenzarbeitneh- 

mern in den Nachbarstaaten – mit Ausnahme des Nicht-
EG-Landes Schweiz – eine untergeordnete Rolle. 
Erwerbspersonen in den Grenzgebieten reagieren beson-
ders schnell auf Veränderungen im Nachbarland. Manche 
der Hemmnisse, die bei grenzüberschreitenden Wanderun-
gen eine Rolle spielen, fallen bei Grenzarbeitnehmern 
weg, bzw. sind geringer: die gewohnte Umgebung ein-
schließlich Wohnung/Haus bleibt erhalten, die Kinder kön-
nen im nationalen Schulsystem verbleiben, der Ehepartner 
kann den bisherigen Arbeitsplatz beibehalten, Sprachpro-
bleme sind wegen der Grenznähe geringer. Umfragen bei 
Grenzgängern aus dem Elsaß ergaben, daß vor allem finan-
zielle Vorteile den Ausschlag gaben20. Diese bestehen 
neben dem Verdienst aus günstigeren Regelungen bei der 
Besteuerung und bei den Sozialabgaben. Im Falle der 
französischen Grenzgänger kumulieren sich die finanziel-
len Vorteile. Dies muß nicht überall so sein. In anderen 
Grenzregionen können sich gewisse Benachteiligungen in 
der Sozial- und Krankenversorgung ergeben, die auf 
Unterschiede in der Leistungsgewährung zurückzuführen 
sind. 
• Gegenseitige zeitlich befristete Austausche im Bildungs-
bereich und in der betrieblichen Praxis, Praktika, Studien-
aufenthalte, Geschäftsreisen usw. werden zunehmen, ohne 
daß damit eine dauerhafte Wohnsitzverlagerung verbun-
den sein muß. Derartige Aufenthalte tauchen meist in 
keiner Statistik auf und sind deshalb nur schwer zu quanti-
fizieren. Sie dürften jedoch im Steigen begriffen sein, da sie 
mit der Internationalisierung zusammenhängen. Sie stellen 
eine moderne Form oder auch ein Substitut der traditionel-
len Arbeitskräftewanderungen dar. Ein derartiger Aus-
tausch wird in einer Reihe von Programmen von der Kom-
mission der EG finanziell gefördert. 

6.3 Die großen Unbekannten: Zuwanderungen aus Osteuropa 
und den Ländern der Dritten Welt 
Eine große Unbekannte stellen die zukünftigen Zuwande-
rungen aus Ländern der Dritten Welt und aus Osteuropa 
dar. Praktisch alle westeuropäischen Länder haben in den 
letzten Jahren einen fast sprunghaften Anstieg der Zahl der 
Asylbewerber zu verzeichnen. Die reguläre Zuwanderung 
von ausländischen Arbeitnehmern wurde im Gefolge des 
Ölpreisschocks und der schlechten Arbeitsmarktlage 1974 
drastisch eingeschränkt. Ein mehr oder weniger strenger 
Anwerbestopp besteht bis heute. Nur die Familienzusam-
menführung und gewisse Ausnahmen wurden zugelassen, 
wenn auf dem heimischen Arbeitsmarkt keine passenden 
Arbeitskräfte zu finden waren. Der Zugang zu den reichen 
Ländern war legal nur über den Asylantrag oder aber 
illegal möglich. Die Genfer Flüchtlingskonvention schützt 
politisch Verfolgte, nicht jedoch die sog. Wirtschaftsflücht-
linge, die aufgrund der wirtschaftlichen Not in ihren Hei-
matländern in die reicheren Länder drängen. Die Unter-
scheidung und Überprüfung, wer tatsächlich politisch ver-
folgt ist, ist schwierig und dauert lange. Nach Jahren abge-
lehnte Bewerber werden aus humanitären Gründen weiter-
hin im Land geduldet. 
Der Wanderungsdruck wird nicht abnehmen. In diesem 
Zusammenhang ergeben sich Probleme beim sog. Schenge-
ner Abkommen. Einige EG-Länder (den Kern bilden die 
sechs Gründerstaaten der EG) wollten ein politisches 
Signal setzen und die europäische Integration vorantrei-
ben, indem schon vor Vollendung des Binnenmarktes die 
Personenkontrollen an den Innengrenzen der Unterzeich-
nerstaaten wegfallen sollten. Ein derartiger Entschluß setzt 

 
19 Ulrich Walwei, Heinz Werner: Zur Freizügigkeit in der EG: Bildungsab-

schluß und Beschäftigung von EG-Arbeitnehmern aus der Sicht der
Unternehmen. In: MittAB 1/1992. 

20 Georg Rothe: Freizügigkeit am Oberrhein: Ausschöpfung, Erfahrungen,
Perspektiven – Feldstudie zum Arbeits- und Berufsbildungsmarkt in der
Grenzregion Deutschland – Frankreich – Schweiz an der Schwelle zum
Gemeinsamen Markt, unveröffentlichtes Manuskript 1991, S. 76 ff.
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aber eine einheitliche Kontrolle an den Außengrenzen 
voraus. Hinsichtlich der Zuwanderungen bedeutet dies, 
daß einmal hereingelassene ausländische Personen sich 
zwischen den Unterzeichnerstaaten ohne Grenzkontrollen 
bewegen können. Es kann der Fall eintreten, daß sog. 
Wirtschaftsflüchtlinge über den leichtesten Zugang herein-
kommen und in einem anderen Land Asyl beantragen, 
bzw. nach einem abgelehnten Asylantrag in einem anderen 
Land nochmals einen Asylantrag stellen. Insofern wird 
eine EG-einheitliche Visum- und Asylpolitik erforderlich. 
Die Ausländerpolitik und die Asylpolitik wird aber noch 
als nationale Domäne betrachtet. 
Die Umwälzungen in Osteuropa und die Öffnungen der 
Grenzen waren ein einschneidendes politisches Ereignis. 
Wirtschaftlich werden die Grenzen noch lange sichtbar 
bleiben. Die Länder Osteuropas sind im Vergleich zu den 
westlichen Industriestaaten wirtschaftlich arm. Ihre Wirt-
schaftsstruktur entspricht nicht der von Marktwirtschaften, 
die sich unter Konkurrenzbedingungen herausgebildet hat. 
Die Umstrukturierung braucht Zeit und Geld, welches 
diese Länder nicht haben. Von außen werden Investitionen 
vorerst nicht in ausreichender Höhe getätigt. Die Erlöse 
aus Exporten werden sich zunächst in Grenzen halten, da 
die Konkurrenzfähigkeit wegen der niedrigen Produktivität 
und der mangelnden Qualitätsstandards der Produkte ein-
geschränkt ist. In Sektoren, wo diese Reformländer Osteu-
ropas noch wettbewerbsfähig sein könnten (z. B. Landwirt-
schaft, Textil, Stahl), stoßen sie auf Marktzutrittsbeschrän-
kungen der EG-Märkte. Diese Wirtschaftszweige sind in 
der EG entweder subventioniert oder befinden sich selbst 
in Schwierigkeiten. 
Auf jeden Fall wird im Laufe des Umstrukturierungspro-
zesses hohe Arbeitslosigkeit zu erwarten sein. Wegen feh-
lender Finanzmittel wird die Arbeitslosenunterstützung bei 
der erwartbaren Massenarbeitslosigkeit keine Kompensa-
tion bieten können. Damit wird in diesen Ländern ein 
hoher Abwanderungsdruck entstehen. Wie sich dieser aus-
wirkt, hängt auch davon ab, inwieweit die Menschen eine 
Zukunftsperspektive sehen, d. h. eine Verbesserung in 
ihrem Land in absehbarer Zeit zu erwarten ist. 

7 Die soziale Dimension des Binnenmarktes 
7.1  Bisherige Gemeinschaftsvorhaben auf sozialem Gebiet 
Den eigentlichen Anstoß für eine gemeinsame EG-Sozial-
politik brachte die Einheitliche Europäische Akte (EEA), 
die Mitte 1987 in Kraft getreten ist. Sie verankerte die 
Verwirklichung des Binnenmarktes sowie das Vorgehen 
dazu in den Gemeinschaftsverträgen und das Ziel des 
„wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts“ (Art. 130a 
bis e des EWG-Vertrags). Nach der EEA ist die Gemein- 

 
21 Die Richtlinienvorschläge betreffen folgende Bereiche:  Beschäftigung 

und Entlohnung, Anhörung und Vertretung der Arbeitnehmer, Chan-
cengleichheit von Männern und Frauen, Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz, berufliche Eingliederung benachteiligter Personengruppen 
sowie den sozialen Schutz der Arbeitnehmer.  Vgl.  hierzu European 
Industrial   Relations  Review,  Social  Charter state  of play,   12/1991, 
S. 23-27. 

22 Entscheidungen der Regierungen mit qualifizierter Mehrheit sind nach 
dem Gipfeltreffen in Maastricht erstmals bei folgenden Themen möglich: 
Arbeitsbedingungen, Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer, 
Chancengleichheit von Männern und Frauen, berufliche Eingliederung 
benachteiligter   Personengruppen.   Einstimmige   Beschlüsse   sieht   
das 
Abkommen bei folgenden Themen vor: soziale Sicherheit und sozialer 
Schutz der Arbeitnehmer, Schutz der Arbeitnehmer bei Kündigung von 
Arbeitsverträgen, Beschäftigungsbedingungen für Staatsangehörige aus 
Ländern außerhalb der Gemeinschaft, finanzielle Beiträge zur Beschäfti-
gungsförderung, Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberinteressen (vgl. hierzu Stabenow, M., Maas-
tricht und die Folgen II. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.1. 1992). 

schaft zuständig im Bereich der „Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz“ (Art. 118 a des EWG-Vertrags). 
Lediglich in diesem Bereich war es danach dem Ministerrat 
der Gemeinschaft möglich, mit qualifizierter Mehrheit zu 
beschließen. Außerdem hat die EEA einen „Dialog zwi-
schen den Sozialpartnern auf europäischer Ebene“ 
(Art. 118 b des EWG-Vertrags) verankert. Um dem Ziel 
der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalts Ausdruck zu verleihen, wurde Anfang 1988 vom 
Europäischen Rat beschlossen, die Strukturfonds der 
Gemeinschaft zu reformieren und zu verdoppeln. 
Mit der Verabschiedung der „Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer“ auf der Sitzung 
des Europäischen Rates Ende 1989 hat die Sozialpolitik der 
Gemeinschaft begonnen, Konturen anzunehmen (vgl. 
Übersicht 8). Obwohl diese sog. „Sozialcharta“ selbst 
keine Rechtsverbindlichkeit besitzt, kann sie zur Richt-
schnur für die Entwicklung des Arbeits- und Sozialrechts in 
der Gemeinschaft werden. Zur Umsetzung der Sozial-
charta hat die Kommission ebenfalls Ende 1989 ein 
„Aktionsprogramm zur Anwendung der Gemeinschafts-
charta der sozialen Grundrechte“ vorgelegt. Ziel war es, 
die darin vorgesehenen Maßnahmen bis zur Verwirkli-
chung des Binnenmarktes bis Ende 1992 auf den Weg zu 
bringen. 
Von diesem ehrgeizigen Ziel ist man momentan noch ein 
gutes Stück entfernt. Von den 27 Richtlinienvorschlägen 
der Kommission im Rahmen des sozialen Aktionspro-
gramms wurden bis Mitte 1992 erst sieben vom Ministerrat 
angenommen21. Dabei handelt es sich um Richtlinien zum 
Kündigungsschutz bei Massenentlassungen, Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, zum schriftlichen Nachweis von 
Beschäftigungsverhältnissen, zur Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen und zur gegenseitigen Information 
über Sozialversicherungssysteme. Bei den verbleibenden 
21 Richtlinienvorschlägen ist in einigen Fällen mit einem 
Durchbruch auf Gemeinschaftsebene zu rechnen, in ande-
ren Fällen bereitet die Realisierung der Vorgaben der 
Sozialcharta noch große Schwierigkeiten. Beispiele hierfür 
sind die Richtlinien zu den atypischen Beschäftigungsfor-
men, den Arbeitszeiten und der kollektiven Wahrnehmung 
von Arbeitnehmerinteressen (z. B. grenzüberschreitend 
tätige Konzernbetriebsräte). Ihnen ist gemeinsam, daß sie 
substantiell die Arbeitnehmerrechte in den Mitgliedstaaten 
tangieren und deshalb kontrovers diskutiert werden. Nach 
dem momentanen Stand der Diskussion sind Fortschritte in 
diesen Bereichen eher unwahrscheinlich. 
Das Gipfeltreffen von Maastricht hat frischen Wind in die 
seit Jahren weitgehend blockierte europäische Sozialpolitik 
gebracht. Häufiger als bisher sollen Mehrheitsentscheidun-
gen der Regierungen in der Sozialpolitik möglich sein22. 
Außerdem wird die EG-Kommission verpflichtet, vor und 
nach der Vorlage von sozialpolitischen Vorschlägen die 
Sozialpartner anzuhören. Großbritannien hat diesen Ver-
einbarungen nicht zugestimmt, aber diese dennoch den 
anderen elf EG-Partnern zugestanden. Gleichwohl bleibt 
die Schaffung eines Sozialraums Europa zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt noch weitgehend unbestimmt. 

7.2 Harmonisierung versus Wettbewerb der Sozialsysteme 
Alle Initiativen zur Anwendung der Sozialcharta sind im 
Rahmen des Spannungsfeldes zwischen ökonomischen 
Möglichkeiten und sozialpolitischen Erfordernissen zu 
sehen. Die Sozialsysteme in den Mitgliedsländern sind 
nicht nur historisch ganz unterschiedlich gewachsen, son- 
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dem repräsentieren auch unterschiedliche Phasen der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Mit dem Harmonisierungs- und 
Wettbewerbskonzept wurden im Rahmen der Diskussion 
um die soziale Dimension des Binnenmarktes zwei grund-
legend verschiedene Konzepte vorgetragen. Während dem 
Integrationskonzept der Harmonisierung eher statische 
Effizienzvorteile beigemessen werden können, gehen vom 
Wettbewerbskonzept dynamische Effizienzvorteile aus23. 

Bei Verwirklichung eines auf (weitgehende) Harmonisie-
rung ausgerichteten Konzeptes würden für alle Mitglieds-
länder gleiche zwingende Vorschriften des Arbeits- und 
Sozialrechts gelten. Weitgehende Harmonisierungsmaß-
nahmen verhindern ein Auseinanderdriften sozialer Stan-
dards in der Gemeinschaft. Sie verringern Such- und Trans-
aktionskosten und schaffen einen transparenten rechtli-
chen Rahmen, der auch die effektiven Kosten des Faktors 
Arbeit in den verschiedenen Sektoren und Regionen der 
Gemeinschaft vorgibt. Eine Harmonisierung sozialer Stan-
dards erleichtert somit die Mobilität von Arbeitskräften 
und Unternehmungen. Angesichts der historisch ganz 
unterschiedlich gewachsenen Sozialsysteme ist ein einheit-
liches EG-Sozialsystem schon aus praktischen Gründen 
kaum vorstellbar. Haupteinwand dagegen ist aber, daß 
wirtschaftlich schwächere Länder in der EG mit einem 

noch nicht so weit ausgebauten Sozialsystem – zumindest 
für eine Übergangszeit – mit zusätzlichen Sozialkosten 
belastet und damit Aufholprozesse in diesen Ländern 
gefährdet würden. Ein gewisses Maß an Flexibilität beim 
weiteren Ausbau des Sozialsystems wird für diese Länder 
um so notwendiger, je weniger andere Anpassungsmecha-
nismen (z.B. Wechselkurse oder Subventionen) bei fort-
schreitender europäischer Integration in Zukunft zur Ver-
fügung stehen werden. 

Dem entgegen steht das Konzept eines Wettbewerbs sozia-
ler Systeme. Sozialpolitik ist danach das Ergebnis natio-
naler Suchprozesse, Experimente und politischer Entschei-
dungen. In einem integrierten Wirtschaftsraum wird die 
effizienteste Lösung sichtbar und kann von anderen über-
nommen werden. Außerdem werden durch das Konzept 
innovationsfördernde Freiräume geschaffen und den 
Sozialpartnern eine aktivere Rolle bei der Ausgestaltung 
der sozialen Ordnungspolitik zugeschrieben. Dieses Kon-
zept übersieht allerdings die positiven Wirkungen sozialer 
Standards. 

Verbindliche, allgemeingültige Regelungen können die 
Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung fördern, weil 
sozialpartnerschaftliche Beziehungen als eine wichtige 
Voraussetzung für ein produktives Zusammenwirken in 
einer Volkswirtschaft gelten können. Außerdem kann bei 
Fehlen einer einheitlichen europäischen Sozialpolitik sog. 
„Sozialdumping“ nicht ausgeschlossen werden (siehe 
hierzu weiter unten). 

 23 Vgl. Lehner, S., Ordnungspolitische Aspekte der „sozialen Dimension“ 
des Binnenmarktes. In: Walwei, U. und H. Werner, . . .  a. a. O. ..., 1991, 
S. 20-29. 
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7.3 Soziale Mindeststandards 
Weder die vollständige Harmonisierung noch der freie 
Wettbewerb der Sozialsysteme würden zu einer auch poli-
tisch tragfähigen Lösung in der Gemeinschaft führen. Es ist 
also nach einem Kompromiß zwischen den sich diametral 
gegenüberstehenden Konzepten zu suchen. Einen Ansatz-
punkt bietet die Vereinbarung sozialer Mindestvorschrif-
ten. Jedes Mitgliedsland wäre zur Einhaltung dieser Min-
deststandards verpflichtet und dürfte diese auch in Krisen-
zeiten nicht verändern. Diese sozialpolitischen Eckwerte 
wären den Mitgliedstaaten als Wettbewerbsinstrumente 
entzogen. 
Soziale Mindestvorschriften in Form von Richtlinien -
gegenüber Verordnungen einerseits und Empfehlungen 
andererseits – hätten einen hinreichend hohen Verbindlich-
keitsgrad, gewähren aber gleichzeitig auch genügend Flexi-
bilität für die Einzelstaaten und die Sozialpartner bei der 
Realisierung und Umsetzung der Mindestnormen. Die 
Vereinbarung von Mindestnormen verknüpft die Vorteile 
des Harmonisierungs- und des Wettbewerbskonzeptes. Sie 
verhindert ein zu starkes Auseinanderdriften der sozialen 
Standards in der Gemeinschaft. Darüber hinaus ermögli-
chen soziale Mindeststandards leistungsfähigeren Ländern 
einen weiteren Ausbau ihrer Sozialsysteme und beeinträch-
tigen weniger entwickelte Länder nicht zu sehr in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit. Ausgewogene soziale Mindestvor-
schriften wären somit eine geeignete Basis für eine schritt-
weise Annäherung nationaler Sozialsysteme. 
Die potentiellen Vorteile sozialer Mindeststandards kom-
men nur zum Tragen, wenn bei der Festlegung der Rege-
lungsbereiche und des Niveaus der Mindestvorschriften der 
Angleichungsbedarf in jedem Einzelfall gewissenhaft 
geprüft wird. In einem einheitlichen Wirtschaftsraum bie-
tet sich Subsidiarität als grundlegendes Prinzip für die 
soziale Ordnungspolitik der Gemeinschaft an. Nur wenn 
ökonomische und sozialpolitische Gründe für eine Zustän-
digkeit der Gemeinschaft sprechen, sollte die Kompetenz 
auf die Gemeinschaft übergehen. Ökonomische Gründe 
für eine gemeinschaftsweite Regelung wären beispielsweise 
überregionale externe Effekte (z. B. wenn Sozialleistungen 
oder Bildungsausgaben Zu- oder Abwanderungen auslösen 
würden) oder positive Skalenerträge (z. B. gibt es bei einer 
einheitlichen Arbeitsverwaltung oder Sozialversicherung 
weniger Reibungsverluste und kommen Größeneffekte 
zum Tragen). Eine gemeinschaftsweite Koordinierung 
kommt auch in Betracht, wenn es zu einer sozialpolitischen 
Unterversorgung käme. Dies wäre der Fall, wenn die Mit-
gliedsländer im Prinzip weitergehende soziale Rechte 
bevorzugen würden, in Anbetracht ihrer gefährdeten Wett-
bewerbsposition aber soziale Standards nicht anheben 
können24. 
Bei der Festlegung der Höhe des Sockels kommt es inso-
fern darauf an, die Unterschiede in den sozialen Standards 
eines einheitlichen Wirtschaftsraums in angemessener 
Höhe festzulegen. Neben der Subsidiarität sind zu berück-
sichtigende Kriterien vor allem die erfolgreichen Aufholbe-
mühungen der wirtschaftlich noch weniger entwickelten 
Länder der Gemeinschaft, die innergemeinschaftliche 
Transferbereitschaft und die gewünschte Balance zwischen 
unterschiedlichen sozialen Regelungen. 

7.4 Soziales Dumping 
Wird bei der Festlegung der Höhe des Sockels den Aufhol-
bemühungen der wirtschaftlich noch weniger entwickelten 
Länder Rechnung getragen, ist nach der Wahrscheinlich-
keit eines sozialen Dumpings zu fragen. Durch eine Redu-
zierung sozialer Kosten oder eine langsamere Realisierung 
sozialen Fortschritts könnten Länder zur Bewältigung 
schwieriger wirtschaftlicher Situationen den Versuch unter-
nehmen, auf Kosten von Ländern mit höheren sozialen 
Standards Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Dies könnte 
zur Folge haben, daß Unternehmensstandorte und Investi-
tionen über die Grenzen hinweg verlagert werden und 
Arbeitsplätze verlorengehen bzw. erst gar nicht geschaffen 
werden. Gegenreaktionen der Wettbewerbsnachteile be-
fürchtenden Länder könnten einen Prozeß in Gang setzen, 
der zu einem Abbau höherer sozialer Standards auf das 
gemeinschaftsweite, zunächst niedrige Sockelniveau führen 
könnte. 

Sozialdumping als allfällige Erscheinung ist aber eher 
unwahrscheinlich. Die Schlußfolgerung, die Bundesrepu-
blik Deutschland werde durch vergleichsweise hohe Lohn-
und Sozialkosten Marktanteile an Billiganbieter verlieren 
oder Abwanderungen der Industrie zu verzeichnen haben, 
übersieht folgenden wichtigen Sachverhalt: Lohnkosten 
sind nur ein Faktor der gesamten Produktionskosten und 
können mit einer entsprechend hohen Arbeitsproduktivität 
einhergehen. Für die Bundesrepublik Deutschland ist die 
Konkurrenz von Ländern mit geringen Arbeits- und 
Sozialkosten kein neues Phänomen. Auch in der Vergan-
genheit hat sie sich gegen solche Konkurrenten auf den 
Weltmärkten behauptet. Die dort niedrigeren Sozialkosten 
können in der Regel nicht die niedrigere Produktivität, 
fehlende Infrastruktur und die schlechtere Ausbildung 
ihrer Arbeitskräfte kompensieren. Außerdem zeigen die 
Erfahrungen aus dem Wettbewerb mit Schwellenländern, 
daß keine Anpassung der Sozialstandards des bereits wei-
ter entwickelten Landes nach unten, sondern eher eine 
Anpassung des Schwellenlandes nach oben zu beobachten 
war. 

Um eine Aushöhlung bestehender Schutzrechte durch 
Sozialdumping zu vermeiden, ist die Verankerung des Pro-
duktionsortprinzips bzw. Territorialitätsprinzips ein wichti-
ges Instrument. Nach diesem Prinzip, das bereits für die 
grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung in der 
Bundesrepublik Deutschland richtungweisend ist, wären 
für die Beschäftigten eines Unternehmens, welches direkt 
im Ausland tätig wird, nicht die Arbeitsregelungen 
(Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitszeiten, arbeitsrecht-
liche Vorschriften) und Sozialversicherungsvorschriften 
des Sitzlandes des exportierenden Unternehmens, sondern 
die Regelungen am Ort der Produktion anzuwenden. Die 
oft ins Feld geführte portugiesische Baukolonne, die in der 
Bundesrepublik beispielsweise ein Rathaus zu errichten 
beabsichtigt, könnte demnach nicht mit den wesentlich 
niedrigeren portugiesischen Löhnen und längeren Arbeits-
zeiten, sondern nur nach dem geltenden (deutschen) Tarif-
vertrag des Bezirks, in dem die Arbeiten ausgeführt wer-
den, tätig werden. Obwohl der Sachverständigenrat gegen 
eine solche Regelung wettbewerbspolitische Bedenken 
erhebt, spricht auch er sich letztlich für das Produktionsort-
prinzip aus, um zwischen den Beschäftigten in den einzel-
nen Arbeitsmarktsegmenten soziale Spannungen zu ver-
meiden25. 

 24 Vgl. ebenda, S. 26-27. 
25 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung, Jahresgutachten 1989/1990, 1989, S. 378.
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8 Wo besteht zukünftiger Handlungsbedarf? 
Die weitere Europäische Integration und der Zusammen-
bruch der Systeme der früheren kommunistischen Staaten 
wird für Wirtschaft und Arbeitsmarkt der EG-Länder die 
größten Herausforderungen der Zukunft darstellen. Die 
Schaffung des größeren europäischen Marktes und die 
geplante Währungsunion werden nicht nur Vorteile, son-
dern auch Risiken beinhalten. Probleme ergeben sich vor 
allem bei der Verteilung zwischen ärmeren und reichen 
Regionen und auf die unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen (im einfachsten Fall auf Arbeitnehmer und Unter-
nehmen). 
Mit dem Wegfall von Hemmnissen und Barrieren wird der 
Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt intensiver. Die 
Produktionsbedingungen vor Ort und deren Relation im 
nationalen und europäischen Rahmen werden zu einem 
immer wichtigeren Wettbewerbsfaktor. In einer Untersu-
chung der Prognos AG26 wurden 32 Standortfaktoren auf-
gelistet und für alle 12 EG-Länder bewertet und gewichtet. 
Die Übersicht 9 zeigt das Ergebnis in stark komprimierter 
Form. Die 32 Standortfaktoren wurden in 4 Gruppen 
zusammengefaßt. Aus dieser zusammenfassenden Über-
sicht werden noch große Unterschiede zwischen den EG-
Ländern deutlich. Daraus läßt sich ein Handlungsbedarf 
für eine regionale Umverteilung herleiten, um vor allem 
das Einkommensgefälle zwischen den Regionen zu verrin-
gern. Nach einer Untersuchung der EG-Kommission 
haben sich zwar seit Mitte der achtziger Jahre gewisse 
Konvergenztendenzen zwischen den EG-Ländern ergeben, 
damit sich diese jedoch fortsetzen, sind die Strukturfonds 
verdoppelt worden. 
Aus der Übersicht 9 ergibt sich weiterhin, daß das größte 
Gewicht der „institutionelle Rahmen“ (politisches und 
soziales Klima, wirtschaftlicher Ordnungsrahmen, Wirt-
schaftsdynamik und Marktpotential) und die „technisch-
wirtschaftliche Infrastruktur“ (Infrastrukturausstattung in 
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nach Menge und 
Qualität, Kosten der Infrastruktur) haben. Es ist anzuneh-
men, daß sich beim „institutionellen Rahmen“ im Zuge der 
Binnenmarkt-Harmonisierung eher eine Annäherung er-
gibt. Damit werden die drei anderen Faktorgruppen an 
Bedeutung gewinnen. In allen dreien ist direkt oder indi-
rekt die Qualifikation beteiligt. Wie aus anderen Untersu-
chungen auch, kann man auch aus dieser Darstellung fol-
gern, daß Bildung als Standortfaktor an Bedeutung gewin-
nen wird. Die Bemühungen der EG-Kommission im Be-
reich der Bildung (einschließlich Fort- und Weiterbildung) 
in Form von Austausch von Informationen und Erfahrun-
gen, von Personen (Schülern, Studenten, Lehrkräften, 
Wissenschaftlern), und die Erweiterung der Bildung um 
eine europäische Dimension (Sprachförderung, integrier-
tes Auslandsstudium usw.) sind fortzusetzen und zu inten-
sivieren. 
Weitere Fortschritte der europäischen Integration sind 
sozialpolitisch abzusichern. Die bereits erwähnten, finan-
ziell aufgestockten Strukturfonds sollen drohenden regio-
nalen und sektoralen Disparitäten aufgrund des stärkeren 
Wettbewerbs entgegenwirken und den Strukturwandel er-
leichtern. Dabei ist zu beachten, daß hinter relativ geringen 
Veränderungen bei den Bestandszahlen erhebliche Bewe-
gungen in Form von Zu- und Abgängen stehen können, die 

 

durch die bloße Betrachtung des Saldos verdeckt werden. 
Arbeitsmarkt- und sozialpolitisch ist es jedoch oft wichtig, 
bei diesen Bewegungen anzusetzen. 

Daneben geht es in der Sozialpolitik vor allem um Rege-
lungen des Sozialschutzes auf EG-Ebene. Jedoch halten 
sich die Fortschritte bei der Verwirklichung der Sozial-
charta bislang in Grenzen. Nur in weniger bedeutenden 
Regelungsbereichen konnten bislang rechtsverbindliche 
Vereinbarungen getroffen werden. Das auf der Sozial-
charta basierende Aktionsprogramm kann nicht wie vorge-
sehen bis Ende 1992 in seiner Gesamtheit auf den Weg 
gebracht werden. Gleichwohl nähren die Beschlüsse des 
Gipfeltreffens in Maastricht die Hoffnung auf weitere Fort-
schritte im sozialen Bereich. Wichtige Kriterien bei der 
Frage nach der Notwendigkeit sozialer Mindeststandards 
und der Festlegung ihres Niveaus sind dabei das Subsidiari-
täts- und das Territorialitätsprinzip (Produktionsortprin-
zip). Um die erfolgreichen Aufholbemühungen der wirt-
schaftlich noch weniger entwickelten Länder der Gemein-
schaft durch die Festlegung zu hoher Standards nicht zu 
gefährden, ist an befristete Übergangsregelungen zu den-
ken und der gezielte Einsatz von Strukturfondsmitteln als 
flankierende Maßnahme sicherzustellen. 

Große Unbekannte sind die möglichen Zuwanderungen 
aus Ländern der Dritten Welt und aus Osteuropa. Die 
reguläre Zuwanderung von ausländischen Arbeitnehmern 
wurde im Gefolge der Ölpreisschocks und der schlechten 
Arbeitsmarktlage drastisch eingeschränkt. Ein mehr oder 
weniger strenger Anwerbestopp besteht bis heute. Nur die 
Familienzusammenführung und gewisse Ausnahmen wur-
den zugelassen. Der Zugang zu den reichen Ländern war 
legal nur über den Asylantrag möglich, oder illegal als 
Schwarzarbeiter. Unterscheidung und Überprüfung, ob 
tatsächlich politisch verfolgt wird, ist schwierig und dauert 
lange Zeit. Abgelehnte Bewerber werden oft weiterhin im 
Land geduldet. Aus der Migrationsforschung kennt man 
den Begriff „Toleranzschwelle“: Werden Zuwanderungen 
zu sichtbar und überschreiten bestimmte Quoten, können 
sich sehr schnell unkontrollierbare Animositäten gegen-
über den Neuankömmlingen herausbilden. Der Wande-
rungsdruck wird jedoch in Zukunft nicht abnehmen. 

Neben den Entwicklungsländern werden die Menschen aus 
den neuen Demokratien Mittel- und Osteuropas in die 
wohlhabenderen Industrieländer drängen. Eine Abschot-
tung wird nicht möglich sein. Dieser große Wanderungs- 

 26 Prognos AG:  Die Arbeitsmärkte im EG-Binnenmarkt bis zum Jahre 
2000. BeitrAB 138.1, Nürnberg 1990. 
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druck trifft zusammen mit einem mehr oder weniger sta-
gnierenden und älter werdenden Erwerbspersonenpo-
tential in den EG-Ländern. Beschäftigungsmöglichkeiten 
für ausländische Arbeitskräfte werden in gewissem 
Umfang vorhanden sein. Den Bedürfnissen und Wünschen 
sowohl der Aufnahme- wie auch der Abgabeländer gerecht 
zu werden und zugleich eine human tragbare Lösung zu 
finden, wird schwer. Stichpunkte wären Zuzugsstopp oder 
kontrollierte Zuwanderung? In welchen Bereichen und für 
wie lange? Soll man Quoten festlegen? Wie könnte eine 
Hilfe zur wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Ländern 
aussehen? 

Alle diese Fragen sind nicht neu. Sie stellten sich schon in 
der Vergangenheit. Die Lösungsansätze blieben oft unbe-
friedigend. Neu an der gegenwärtigen und zu erwartenden 
Wanderungsproblematik sind aber die veränderten Rah- 

mendaten, die Intensität und die Europäisierung des Pro-
blems: (1) Die Zuwanderungs- und Ausländerpolitik war 
bisher eine nationale Domäne. Nach dem Wegfall der 
Personenkontrollen zwischen den EG-Staaten können sich 
Ausländer aus Drittstaaten innerhalb des Binnenmarktes 
bewegen, sobald sie einmal hereingelangt sind. Eine 
Abstimmung der Zuwanderungsbedingungen bei Asylbe-
werbern und ausländischen Arbeitnehmern aus Drittstaa-
ten wird notwendig, um zu vermeiden, daß der leichtest-
mögliche Zugang gesucht wird und sich dann innerhalb des 
Binnenmarktes unkontrollierbare Wanderungsbewegun-
gen ergeben. (2) Absatzmöglichkeiten auf dem EG-Markt 
sind für die Länder Osteuropas eine wesentliche Voraus-
setzung für deren wirtschaftliche Entwicklung und zur Ver-
ringerung des Wanderungsdruckes. Ein leichterer Markt-
zugang kann jedoch wegen der gemeinsamen Handelspoli-
tik nur EG-weit beschlossen werden. 
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